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BLE-Bericht bestätigt Potenzial der Biokraftstoffe zur Treibhausgas-Reduktion eindrucksvoll

Der am 3. Oktober 2016 von der Bundesan-

stalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 

veröffentlichte Evaluations- und Erfahrungs-

bericht 2015 unterstreicht mit einer ermittelten 

Treibhausgas-Reduktion von durchschnittlich 

70 Prozent den bisher nur in Deutschland 

stattfindenden Wettbewerb unter den Bio-

kraftstoffen um die effizienteste und kosten-

günstigste Treibhausgas-Reduktion, stellt die 

Union zur Förderung von Oel- und Protein-

pflanzen (UFOP) nachdrücklich fest.

 

Offensichtlich konnten gegenüber dem 

Vorjahr, dem letzten Jahr vor Einführung 

der Treibhausgas-Minderungspflicht am 

1. Januar 2015, weitere Effizienzreserven 

gehoben werden. Denn für das Jahr 2014 

wurde noch eine Treibhausgas-Minderung 

von durchschnittlich 51 Prozent festgestellt. 

Dieses überaus positive Ergebnis ist aber 

auch darauf zurück zu führen, dass die BLE, 

wie von der EU-Kommission anerkannt, 

ihrer Berichterstattungspflicht vorbildlich 

nachkommt. Mit „Nabisy“ steht den betrof-

fenen Wirtschaftsakteuren ein inzwischen gut 

funktionierendes System für die von der EU-

Kommission zugelassenen Zertifizierungs-

systeme zur Verfügung.

 

Die UFOP bedauert außerordentlich, dass 

das Potenzial der Treibhausgas-Minderungs-

pflicht von der Politik nicht anerkannt und 

im Sinne einer Vorbildfunktion europaweit 

eingeführt wird. Das Gegenteil ist der Fall: 

Markteingeführte Biokraftstoffe sollen – der 

Mitteilung der EU-Kommission vom Juli 2016 

„für einen emissionsarmen Verkehr“ zufol-

ge – abgewickelt statt sachgerecht gefördert 

werden. Alternative Absatzmöglichkeiten für 

die übervollen Rohstoffmärkte werden nicht 

aufgezeigt. Die UFOP fordert mit Blick auf 

den Zeitraum nach 2020 lediglich die Fortset-

zung der Biokraftstoffpolitik im Wege einer 

„iLUC-freien Basismenge“ für Biokraftstoffe 

aus Biomasse, damit bestehende Investitio-

nen einen Vertrauensschutz erfahren und die 

Qualität der Nachhaltigkeitszertifizierung wei-

terentwickelt werden kann. Letzteres hatte 

der Europäische Rechnungshof von der EU-

Kommission kürzlich gefordert.

 

Aus Sicht der UFOP müssen die herkömm-

lichen Biokraftstoffe gerade wegen ihrer 

nachgewiesenen Treibhausgas-Effizienz 

auch nach 2020 berücksichtigt werden, damit 

schon heute im Verkehr Treibhausgas-Emis-

sionen in der breiten Flotte gespart werden. 

Die Diversifikation der Treibhausgas-Minde-

rungsoptionen ist besonders dann für den Kli-

maschutz wichtig, sollten sich die Erwartun-

gen der Politik in andere Technologien eben 

nicht so erfüllen, wie dies in einigen Studien 

vorausgesagt wird. Denn letztlich entschei-

den Verbraucherakzeptanz und Wirtschaft-

lichkeit über den Marktzugang. Eine evolutio-

när angelegte Strategie müsse daher, so der 

Verband, die Grundlage für eine alle Akteure 

mitnehmende Klimaschutzstrategie insbe-

sondere im Verkehrsbereich sein.

Branchenplattform Biokraftstoffe in der Land- und Forstwirtschaft gestartet

Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte die im 

Mai 2016 gegründete Branchenplattform 

„Biokraftstoffe in der Land- und Forstwirt-

schaft“ vom 17. bis 25.9.2016 im Rahmen 

des Bayerischen Zentral-Landwirtschafts-

fest (ZLF) in München. Es war der Auftakt 

eines breit angelegten Informationspro-

gramms, mit dem die in der Branchenplatt-

form zusammengeschlossenen Verbände, 

Unternehmen und Institu-

tionen aus den Bereichen 

Landwirtschaft und Land-

technik den Einsatz von Bio-

kraftstoffen in der Land- und 

Fortwirtschaft fördern wol-

len. Auf dem traditionellen 

Zentral-Landwirtschaftsfest 

war die Branchenplattform 

in den Themenstand Nach-

wachsende Rohstoffe des 

Bayerischen Bauernver-

bandes eingebunden.

Parallel zur Messebeteiligung in München 

wurden auch erste Informationsmedien 

sowie ein Internetangebot veröffentlicht. 

Auf der Internetseite www.biokraftstoffe-

tanken.de werden Vorteile, Technik und 

Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen in der 

Land- und Forstwirtschaft vorgestellt. Mit 

der Broschüre „10 Gründe für den Einsatz 

von Biokraftstoffen in der Land- und Forst-

wirtschaft“ und einem Flyer mit Fakten zur 

Branchenplattform stehen auch Printmedi-

en für den Einsatz bei Messen und Ausstel-

lungen zur Verfügung. Dazu zählen in den 

nächsten Monaten unter anderem die Eu-

roTier in Hannover, bei der die Branchen-

plattform ebenfalls ihr Beratungsangebot 

präsentieren wird.  Mit diesen und einer 

Reihe weiterer Projekte verfolgt die Bran-

chenplattform das Ziel, in den kommenden 

Monaten und Jahren eine umfassende und 

neutrale Information zu den Vorteilen und 

technischen Aspekten des Einsatzes unter-

schiedlichster Biokraftstoffe in der Land- 

und Forstwirtschaft bereitzustellen. Im Fo-

kus stehen dabei Biodiesel DIN EN 14214, 

Rapsölkraftstoff DIN 51605, Pflanzenöl-

kraftstoff DIN 51623 sowie Biomethan 

Kraftstoff – CNG – DIN 51624. 
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UFOP enttäuscht über Positionierung des Bundesrates zur EU-Biokraftstoffpolitik ab 2020

Mit großer Enttäuschung hat die Union zur 

Förderung von Oel- und Proteinpflanzen 

(UFOP) auf die Positionierung des Bundes-

rates reagiert, in der die EU-Kommission 

bestärkt wird, Biokraftstoffe aus Anbaubio-

masse nicht nur zu begrenzen, sondern ab 

2020 von einer Förderung grundsätzlich aus-

zuschließen. Hintergrund ist die Beratung der 

Kommissionsmitteilung vom Juli 2016 einer 

„Europäischen Strategie für eine emissions-

arme Mobilität“ im Bundesrat. Insbesonders 

eine Stellungnahme von Entwicklungsorga-

nisationen zu diesem Vorgang löst Kritik aus.

Nach Ansicht der UFOP ist es völlig unver-

ständlich, dass in Zeiten der Milchpreiskrise 

und von Niedrigstpreisen bei Getreide, Öl-

saaten, Zucker und Pflanzenöl Umwelt- und 

Entwicklungsorganisationen immer noch 

nicht müde werden, den Rapsanbau bzw. 

die Rapsölverwendung für die Biokraftstoff-

produktion in Deutschland mit dem Thema 

indirekter Landnutzungsänderungen (iLUC) 

wie z. B. Urwaldrodungen in Verbindung zu 

bringen. Die direkte Wirkungsbeziehung ist 

und bleibt wissenschaftlich umstritten. In ihrer 

völlig einseitigen Betrachtungsweise überse-

hen die Verbände schlichtweg, wie wichtig 

der Erhalt des Biokraftstoffmarktes als Ab-

satzweg für das Rapsöl und für die Versor-

gung der Landwirtschaft mit dem wichtigsten 

heimischen Eiweißfutter, dem Rapsschrot 

ist. Ein Stopp der Biokraftstoffverwendung 

von Rapsöl wird zu Mehrimporten von gen-

technisch verändertem Soja aus Südamerika 

führen. Zugleich lenken gerade die Umwelt-

verbände davon ab, dass auch Bundesum-

weltministerin Barbara Hendricks untätig 

blieb, als im Frühjahr dieses Jahres erneut der 

Urwald in Indonesien brannte. Der nachhaltig 

zertifizierte Rapsanbau in Deutschland, der 

mit über 80 Prozent die Rohstoffgrundlage 

für die Biodieselverarbeitung in Deutschland 

ausmacht, ist damit das Opfer des Beschlus-

ses des Bundesrates. 

Global überversorgte Märkte sind die Ur-

sache für den enormen Einkommensdruck, 

unter dem die Bauern auch in den Entwick-

lungsländern leiden. Wohin also mit diesem 

Angebot fragt sich der Verband. Darauf ge-

ben auch die Entwicklungsorganisationen 

keine Antwort. Ironischerweise liefern gerade 

die Länder eine Antwort, die wegen Urwald-

rodungen angeprangert werden. In Südame-

rika und Asien werden die Beimischungs-

quoten erhöht, um den Mengendruck zu 

kompensieren. Diese Entwicklung wird sich 

verstärken, sollte das Rapsöl aus dem euro-

päischen Markt zusätzlich auf den Weltmarkt 

drängen. 

Die UFOP stellt noch einmal in aller Deut-

lichkeit klar, dass mit einem Auslaufen der 

Biomasseverwendung ab 2020 als Ergebnis 

der Diskussion um die Erneuerbare Energien-

Richtlinie auch die Vorgaben an die Nachhal-

tigkeit und die Treibhausgas-Minderung für 

Anbaubiomasse überflüssig werden. In der 

Folge würden auch die in den Drittstaaten 

geltenden Nachhaltigkeitsanforderungen 

und die von der EU-Kommission zugelas-

senen Zertifizierungssysteme abgeschafft. 

Damit verliert die EU-Umweltpolitik die ein-

zige rechtlich verankerte Eingriffsmöglichkeit, 

zukünftig schärfere Nachhaltigkeitsanfor-

derungen durchzusetzen, wie dies der Eu-

ropäische Rechnungshof in seinem Bericht 

kürzlich gefordert hatte. Was die Zukunft der 

Mobilität betrifft, steht für viele Umweltver-

bände bereits heute fest, dass der Treibstoff 

der Zukunft ausschließlich aus der Steckdose 

kommt. Nach Ansicht der UFOP verwundert 

es schon, dass bei diesen Überlegungen die 

Gesetze der Physik offensichtlich außer Kraft 

gesetzt werden können. Denn der erneuer-

bare Strombedarf ist gewaltig, will man fos-

sile Kraftstoffe komplett ablösen. Umweltver-

bände und Bundesumweltministerium setzen 

leider nur auf eine technische Lösung und 

ignorieren das hiermit einhergehende zuneh-

mende Versorgungsrisiko. Die UFOP tritt für 

eine evolutionäre Entwicklung ein, in der sich 

alle Rohstoff- bzw. Energiequellen, aber auch 

die Antriebssysteme in einem technologieof-

fenen Effizienzwettbewerb behaupten müs-

sen. Biokraftstoffe sind daher unverzichtbar.

Kraftstoffe der Zukunft – Jetzt anmeden für den Kongress 2016

Bereits zum vierzehnten Mal trifft sich die 

internationale Biokraftstoffwirtschaft am 

23. und 24.01.2017 zum internationalen 

Fachkongress für erneuerbare Mobilität 

„Kraftstoffe der Zukunft“. Der Kongress 

findet auch 2017 wieder im CityCube am 

Berliner Messegelände statt. Der vom 

Bundesverband BioEnergie (BBE), der 

Union zur Förderung von Oel- und Pro-

teinpflanzen (UFOP), dem Bundesver-

band der deutschen Bioethanolwirtschaft 

(BDBe), dem Verband der deutschen 

Biokraftstoffindustrie (VDB) und dem 

Fachverband Biogas (FvB) ausgerichtete 

Fachkongress zeichnet sich erneut durch 

eine sehr große thematische Vielfalt aus. 

Das Kongressprogramm wird dabei um 

das Themenfeld der Elektromobilität er-

weitert. Nach Plenumsvorträgen und Po-

diumsveranstaltung werden in parallelen 

Sessions spezifische Themen und Heraus-

forderungen diskutiert.

Das vollständige Programm sowie die 

Onlineanmeldung für den 14. Internatio-

nalen Fachkongress „Kraftstoffe der Zu-

kunft 2017“ stehen auf der Webseite der 

Veranstaltung zur Verfügung: 

www.kraftstoffe-der-zukunft.com 
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BDBe: Klimaschutzplan 2050 – Entwurf des Bundesumweltministeriums verkennt 
Belastung durch Verkehr  

Der Bundesverband der deutschen Bio-

ethanolwirtschaft (BDBe) teilt mit, dass er 

den Entwurf des Klimaschutzplan 2050 des 

Bundesumweltministeriums als Grund-

lage für die Diskussion der langfristigen 

Rahmenbedingungen des Klimaschutzes 

im Verkehr begrüßt. Positiv ist aus Sicht 

der deutschen Bioethanolwirtschaft, dass 

Technologieneutralität und Innovationsof-

fenheit als Grundlagen für die Erreichung 

der internationalen Klimaziele betont wer-

den. Dietrich Klein, Geschäftsführer des 

BDBe: „Die Annahme, dass Straßen- und 

Schienenverkehr sowie Teile des Luft- 

und Schiffverkehrs weitgehend auf Strom 

aus erneuerbaren Energien umgestellt 

werden könne, ist jedoch vor dem Hinter-

grund der Energiereferenzprognose des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie unrealistisch.“

Nach dieser Energiereferenzprogno-

se wird die Anzahl der Elektroautos in 

Deutschland auf 2,8 Mio. im Jahr 2030 

steigen. Dies entspricht einem Anteil von 

ca. 6,4% am gesamten Kraftfahrzeugbe-

stand von prognostizierten 44 Mio. im 

Jahr 2030. Für das Jahr 2050 werden 

9,8 Mio. Elektroautos, die 23% des Kraft-

fahrzeugbestands ausmachen, voraus-

gesagt. Die Prognose enthält auch Daten 

zur Anzahl von Kraftfahrzeugen mit Ben-

zin- oder Dieselmotor auf Deutschlands 

Straßen: Im Jahr 2030 sollen es 42 Mio. 

und im Jahr 2050 noch 33 Mio. sein.

„Daraus folgt, dass für den Kraftfahr-

zeugbestand mit Benzin- und Dieselmo-

tor noch mehrere Jahrzehnte lang flüssi-

ge oder gasförmige Kraftstoffe mit einem 

möglichst geringen Anteil fossiler Brenn-

stoffe gebraucht werden.“, so Klein. Da-

her sei es aus seiner Sicht konsequent, 

wenn sich ein nationaler Klimaschutzplan 

für das Jahr 2050 an der Energierefe-

renzprognose orientiert, welche für das 

Jahr 2030 ein eindeutiges Zwischenziel 

zugrunde legt, „und zwar einen Anteil 

von 20% erneuerbarer Energien in allen 

Kraftstoffen.“

Treibhausgasemissionen des Verkehrs 

müssen mehr Beachtung finden

Nach Auffassung des BDBe sollte ein 

nationaler Klimaschutzplan 2050 von re-

alistischen Grundlagen und Prognosen 

ausgehen. Hierzu zählt, dass für die not-

wendige Senkung der kraftstoffbeding-

ten Emissionen des Verkehrs eine Kom-

bination von allen derzeit verfügbaren 

und noch zu entwickelnden Maßnahmen 

erforderlich ist.

Die in Deutschland im Jahr 2015 einge-

führte Treibhausgasvermeidungspflicht 

für alle Kraftstoffe sollte aus Sicht des 

Verbands als Kern des Klimaschutzes im 

Verkehr konsequent ausgebaut werden. 

Die im novellierten Bundesimmissions-

schutzgesetz festgelegten und bis zum 

Jahr 2020 stufenweise steigenden Quo-

ten sollten deshalb schneller und stärker 

angehoben werden. Es sei vorteilhaft und 

ausbaufähig, dass die Kosten der Treibh-

ausgasminderung, d.h. die Kosten pro 

vermiedene Tonne CO2, nun entschei-

dender Wettbewerbsfaktor für den Ein-

satz von Biokraftstoffen geworden sind.

Die Effizienz von Bioethanol sei auf ei-

nen Wert von 70% Treibhausgasminde-

rung im Vergleich zu fossilem Kraftstoff 

im Jahr 2015 gestiegen. Wegen dieser 

Effizienzsteigerung konnte jedoch die 

Treibhausgasvermeidungspflicht von den 

Mineralölunternehmen zu leicht, d.h. mit 

weniger Biokraftstoffen erfüllt werden. 

Im Jahr 2015 sei die Beimischung von 

Bioethanol zu fossilem Benzin und Bio-

diesel zu fossilem Diesel um 8,6% gesun-

ken. Daraus ergibt sich laut BDBe, dass 

mit einer höheren Quote der Verbrauch 

fossiler Kraftstoffe hätte gesenkt werden 

können.

Die deutsche Bioethanolwirtschaft 

schlägt daher vor, die Erfüllung der 

Treibhausgasvermeidungs-Quote jähr-

lich zu evaluieren. Auf dieser Grundlage 

ließe sich das Inverkehrbringen fossiler 

Kraftstoffe schrittweise begrenzen und 

das von der EU gesteckte Zwischenziel 

von 27% erneuerbarer Energien im Ver-

kehr im Jahr 2030 leichter erreichen.
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